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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 12868/J der 

Abgeordneten Josef Schellhorn, Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen wie folgt: 

 

Fragen 1 bis 2 und 5 bis 6: 

Im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz wird aus Ressourcen-

gründen keine Statistik über die den Arbeitsinspektoraten übermittelten Betriebsvereinba-

rungen gemäß § 7 Abs. 4 des Arbeitszeitgesetzes (AZG) geführt. Die Frage 1 sowie die weite-

ren Fragen mit Bezug zu diesen Betriebsvereinbarungen können daher mangels vorliegenden 

Zahlenmaterials nicht beantwortet werden. 

Frage 3: 

Die nachstehende Auflistung erfasst nach Bundesländern getrennt sämtliche Anzeigen we-

gen Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz für den Zeitraum 2010 bis 2016, ausgenommen 

die speziell Lenker/innen betreffenden Bestimmungen. 

Jedoch erstreckt sich der Zuständigkeitsbereich dreier Arbeitsinspektorate –  Arbeitsinspek-

torat für den 5. Aufsichtsbezirk, Arbeitsinspektorat für den 6. Aufsichtsbezirk sowie Arbeits-

inspektorat für Bauarbeiten – jeweils über Teile sowohl des Bundeslandes Wien als auch des 

Bundeslandes Niederösterreich. Die Zahlen zu Anzeigen wegen Verstößen gegen das AZG 

werden daher für Wien und Niederösterreich gemeinsam ausgewiesen.  
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Die Anzeigen des österreichweit tätigen Verkehrs-Arbeitsinspektorats werden gesondert 

ausgewiesen, wobei wegen einer anderen Erfassung der Verstöße keine Zusammenrechnung 

mit den Anzeigen der Arbeitsinspektorate erfolgt. 

 

Bundesland Anzeigen wegen Verstößen gegen das Arbeitszeitgesetz in den Jahren: 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Burgenland 2 26 11 20 19 12 4 

Kärnten 2 6 10 38 16 7 14 

Oberösterreich 26 79 66 40 42 26 15 

Salzburg 2 22 37 37 26 13 19 

Steiermark 42 48 22 24 32 20 32 

Tirol 18 32 22 15 11 24 7 

Vorarlberg 17 34 62 3 13 12 5 

Wien und Nieder-

österreich 

103 154 182 119 147 109 77 

Summe 212 401 412 296 306 223 173 

Verkehrs-

Arbeitsinspektorat 

0 1 0 2 0 1 38 

 

Frage 3 a: 

 

Aus Ressourcengründen werden die Strafen nicht getrennt nach übertretenen Vorschriften 

statistisch erfasst.  

 

Frage 4: 

 

Aus Ressourcengründen werden nur die Anzeigen wegen Verstößen gegen das AZG insge-

samt statistisch erfasst, nicht aber aufgeschlüsselt nach einzelnen Bestimmungen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Alois Stöger 
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